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 Octobr. 20) Wegen der Vorwercks - Güther zu Gieselwerder, Montag der 27te
Septembr. 21) Wegen des Hofs zu Au Wallenburg, Freytag der iste Octobr
22) Wegen des Guths Bellnhausen, Sonnabend der i6te Octobr. 23) Wegen des
Cabinetö - Guths zu Oedinghausen, Dienstag der 28te Septembr. 24) Wegen der
Mühle zu Sandershausen, Donnerstag der 9te Septembr. 2s) Wegen der Gräse

 rey des Säulings-Sees, Mittwochen der 2jtc Octobr. 26) Wegen des Andreäischen
Fisch - Güthgens vor Friedlos, Donnerstag der 2gtc Octobr. 27) Wegen 'der Mühle

 zu Viermünden , Kreytag der 29te Octobr. 28- Wegen des sogenannten Eichenkrugs,
Sonnabend der zote Octobr. 29) Wegen der Herrschaftlichen Mühlen zu Marburg,
Dienstag der 26te Octobr. zo) Wegen der hiesigen Herrschaftlichen und der sogenann
ten Drath-Mühlen, Montag der 4te Octobr. und z,) Wegen der Mühle zu Lebe
nau, Dienstag der i4te Decembr. anberahmet worden; Als wird solches hierdurch
bekannt gemacht, damit diejenige, welche ein - oder das andere ernannter Herrschaftli
chen Pfacht - Stücke zu pfachten gesinnet sind, sich in denen angesetzten Terminen Vor
mittags, auf Fürstlicher Kriegs- und Domainen-Cammer allhier, in Person, oder
durch gnugsam Bevollmächtigte, einfinden, und anvorderst sowohl wegen ihres bisheri
gen Verhaltens, als daß sie der verlangenden Pfachtung gebührend vorzustehen, und
die deßhalb erforderliche hinlängliche Caution, nebst denen Inventarien-Geldern, zu
berichtigen im Stande siyen, Obrigkeitliche Attesiata (ohne welche niemand zur Licita-
lion gelassen werden kan) produciré», sodann nach Vernehmung derer Pfacht-Condi-
tioneit, welche sie auch vorhero auf der Cammer einsehen, anbey sich der eigentlichen
Beschaffenheit derer Pfacht-Stücke in loco bey denen Renthercy«Beamten erkundi
gen können, ihr. Gebote thun, und daraus Vas weitere gewärtigen mögen. Cassel, den

8ten Znlii 1762.
FürsiiLch-Hesiische Kriegs - und Domamen- Cammer daselbsten.

11. Sachen, so Ln Cassel zu verkauffen seynd.

 l) Des verstorbenen Herm Ober-AppellationsGerichts-RathsRieß, nachgelassene Herrn
Erben, wollen die von Selbigem Hinterbliebene Güther, als i) Das in der Wildemans-
gaffe allster gelegene Wohn-Hauß, mit Zubehör, Hinter-Hauß, Stallung und Garten,
zwischen dem Wagen- inspectore Hrn Eger und dem Raths-Verwandten Mi:. Arbouen,
gelegen. 2) Dm jedermann wohlbekannten grossen Garthen, so wie er sich jetzo mit
Zubehör befindet, vor demAhnaberger-Thor, gegen dem ehemahligen Schäfferhoff über

 gelegen. 3) Den daselbst im Brandts - Graben gelegenen Baum- und Graß-Garten.
4) Das ganhe sogenannte Ulots-Guth zu Nieder-Ellenbach, Amts Rotenburg, welches
von Petri-Tag 1760. bis dahin 1766. zusammen vermeyert ist, um davor-jährlich frey
nach Cassel zu lieffern, als, zwanzig Malter Korn, zwanzig Malter Hasser, vier Malter
Weihen, vier Metzen Linsen, vier Gänse, zwölff paar Hahne, ein schockEyer undzwey
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